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RECHTSGRUNDLAGENRECHTSGRUNDLAGEN

Bebauungsplan Nr. 159Bebauungsplan Nr. 159

Stadt OverathStadt Overath

Zur FriedenskircheZur Friedenskirche

Maßstab 1:500Maßstab 1:500
Stand Juni 2024Stand Juni 2024

Maßstab Übersichtsplan 1: 5000Maßstab Übersichtsplan 1: 5000

SONSTIGE FESTSETZUNGENSONSTIGE FESTSETZUNGEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

BaugrenzeBaugrenze

Beele und Haase PartG mbB, StadtplanerBeele und Haase PartG mbB, Stadtplaner
Kunibertskloster 7-9Kunibertskloster 7-9
50668 Köln50668 Köln
Tel. 0221 952 686 33 . Fax 0221 899 941 32Tel. 0221 952 686 33 . Fax 0221 899 941 32
post@hb-stadtplanung.depost@hb-stadtplanung.de

Beispielhafte Anordnung von ParkplätzenBeispielhafte Anordnung von Parkplätzen

GRÜNORDNUNGGRÜNORDNUNG

private Grünflächeprivate Grünfläche

NN

EntwurfEntwurf

(BauGB) (BauGB) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert wordendas zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden
ist,ist,

(BauNVO) (BauNVO) Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. IBaunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert wordenS. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden
ist,ist,

(PlanzV 90) (PlanzV 90) Planzeichenverordnung 1990: Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und diePlanzeichenverordnung 1990: Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die
Darstellung des Planinhaltes vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 desDarstellung des Planinhaltes vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist,Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist,

(GO NRW) (GO NRW) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen in der Fassung der BekanntmachungGemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. März 2022vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. März 2022
(GV. NRW. 2022 S. 412),(GV. NRW. 2022 S. 412),

(BauO NRW) (BauO NRW) Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRWBauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW
2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2021 (GV. NRW.2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2021 (GV. NRW.
S. 822).S. 822).

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
FLÄCHE FÜR DEN GEMEINBEDARFFLÄCHE FÜR DEN GEMEINBEDARF

Fläche für den GemeinbedarfFläche für den Gemeinbedarf

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und EinrichtungenKirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und EinrichtungenSozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

SpielplatzSpielplatz

Umgrenzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und Umgrenzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungensonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung einer Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Umgrenzung einer Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen BepflanzungenErhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Erhalt von Bäumen Erhalt von Bäumen 

Umgrenzung von Flächen für StellplätzeUmgrenzung von Flächen für Stellplätze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

(§ 9 Abs. 7  BauGB)(§ 9 Abs. 7  BauGB)

KARTENGRUNDLAGEKARTENGRUNDLAGE

Gebäude mit HausnummerGebäude mit Hausnummer
11

Flurstücksgrenze und -nummerFlurstücksgrenze und -nummer    30943094

BäumeBäume

DARSTELLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER  DARSTELLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 19 BauNVO)  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 19 BauNVO)  
MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  

GrundflächeGrundfläche  GR 1500 m²  GR 1500 m²

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT SOWIE DER BERÜHRTEN BEHÖRDEN UNDFRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT SOWIE DER BERÜHRTEN BEHÖRDEN UND
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGETRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

Nach ortsüblicher Bekanntmachung vom .................... wurde die frühzeitige Beteiligung der ÖffentlichkeitNach ortsüblicher Bekanntmachung vom .................... wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB in derund der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB in der
Zeit vom .................... bis einschließlich .................... durchgeführt.Zeit vom .................... bis einschließlich .................... durchgeführt.

Overath, den ....................Overath, den ....................

............................................................................
Bürgermeister   Bürgermeister   

VERÖFFENTLICHUNGVERÖFFENTLICHUNG

Der Bau- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am .................... beschlossen, diesen Entwurf desDer Bau- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am .................... beschlossen, diesen Entwurf des
Bebauungsplanes im Internet zu veröffentlichen.Bebauungsplanes im Internet zu veröffentlichen.
Der Entwurf dieses Bebauungsplanes mit der Begründung wurden in der Zeit vom .................... bisDer Entwurf dieses Bebauungsplanes mit der Begründung wurden in der Zeit vom .................... bis
.................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht. Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden.................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht. Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden
am .................... ortsüblich bekannt gemacht.am .................... ortsüblich bekannt gemacht.

Overath, den ....................Overath, den ....................

............................................................................
Bürgermeister   Bürgermeister   

BEHÖRDENBETEILIGUNGBEHÖRDENBETEILIGUNG

Die Stellungnahmen der Behörden sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .................... imDie Stellungnahmen der Behörden sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .................... im
Zeitraum vom .................... bis .................... eingeholt worden.Zeitraum vom .................... bis .................... eingeholt worden.

Overath, den ....................Overath, den ....................

............................................................................
Bürgermeister    Bürgermeister    

Zweckbestimmung:Zweckbestimmung:

BEKANNTMACHUNGBEKANNTMACHUNG

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 BauGB mit der Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der StadtDieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 BauGB mit der Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Stadt
Overath vom .................... in Kraft getreten.Overath vom .................... in Kraft getreten.

Overath, den ....................Overath, den ....................

............................................................................
Bürgermeister    Bürgermeister    

SATZUNGSBESCHLUSSSATZUNGSBESCHLUSS

Dieser Bebauungsplan ist gemäß §§ 2 und 10 BauGB und §§ 7 und 41 GO NW durch den Rat der StadtDieser Bebauungsplan ist gemäß §§ 2 und 10 BauGB und §§ 7 und 41 GO NW durch den Rat der Stadt
Overath am ................... als Satzung beschlossen worden.Overath am ................... als Satzung beschlossen worden.

Overath, den ....................Overath, den ....................

............................................................................
Bürgermeister    Bürgermeister    

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 15, 18, 20 und 25 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nrn. 15, 18, 20 und 25 BauGB)
AUFSTELLUNGSBESCHLUSSAUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt Overath hat in seiner Sitzung am .................... denDer Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt Overath hat in seiner Sitzung am .................... den
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes gefasst.Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes gefasst.

Overath, den ....................Overath, den ....................

....................................................................................
Bürgermeister    Bürgermeister    

Gebäudeoberkante in Meter über Normalhöhennull (NHN) als HöchstmaßGebäudeoberkante in Meter über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß z.B. OK 231,5 m z.B. OK 231,5 m

StSt

Grenze des LandschaftsschutzgebietesGrenze des Landschaftsschutzgebietes

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMENACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

LL

(§ 9 Abs. 6 BauGB)(§ 9 Abs. 6 BauGB)

DD DenkmalDenkmal

Fläche für WaldFläche für Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Umgrenzung einer Fläche zur Entwicklung Umgrenzung einer Fläche zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaftvon Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des BebauungsplansGrenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Höhen baulicher AnlagenAbgrenzung unterschiedlicher Höhen baulicher Anlagen

LEGENDELEGENDE

Zweckbestimmungen:Zweckbestimmungen:

VERFAHRENVERFAHREN

BaulinieBaulinie

Pflanzung von Bäumen Pflanzung von Bäumen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Umgrenzung von Flächen für FahradstellplätzeUmgrenzung von Flächen für Fahradstellplätze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)FStFSt


